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Lebensversicherungen sind das be-
liebteste Anlageprodukt der Deut-
schen.NachAngabendesBranchen-
verbandes GDV (Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft) gibt es inDeutschland insge-
samt rund 94 Mill. Lebensversiche-
rungen – bei momentan über 82
Mill. Einwohnern. Doch trotz der
hohenBeliebtheit erlebt nachAnga-
ben des Bundesverbands Vermö-
gensanlagen imZweitmarktLebens-
versicherungen mehr als jeder
zweite Versicherungsvertrag nicht
sein planmäßiges Ende. Die
Gründe für das vorzeitige Aus rei-
chen von besseren Anlagealternati-
ven über wirtschaftliche Notlagen
bis hin zu Arbeitslosigkeit oder
Scheidung.
Versicherten mit Trennungs-

wunsch stehen grundsätzlich zwei
Möglichkeiten offen: Sie können
den Vertrag kündigen und erhalten
dann den eher ungünstigen Rück-
kaufwert. Der macht in den ersten
Jahren kaum die bis dahin einge-
zahlten Prämien aus. Die direkte
Kündigung bei der Versicherungs-
gesellschaft bringt Anlegern also
nicht selten finanzielle Einbußen.
In jedem Fall verloren geht die
Schlussüberschussbeteiligung – oft
das Sahnehäubchen auf die Ren-
dite. Zudem müssen bei einer Kün-
digung vor Ablauf von zwölf Jahren
die erzieltenErträgeversteuertwer-
den. Die bessere Alternative ist da-
her: Verkaufen statt kündigen. Im
Vergleich zur Kündigung liegt der
Mehrerlös beim Verkauf deutscher
Policen durchschnittlich zwischen
drei und fünf Prozent.WeitererVor-
teil: Der Erlös aus dem Verkauf des
Versicherungsvertrags für Privat-
personen ist nach aktuell gelten-
demRecht noch bis zum 31. Dezem-
ber 2008 steuerfrei.

Das Motto lautet deshalb: Der Ab-
geltungsteuer trotzen – wer dieses
Jahr verkauft, spart bares Geld. An-
leger, die sich definitiv von ihrem
Versicherungsvertrags trennenwol-
len, sollten die nächstenMonate da-
für nutzen. Denn gebrauchte Poli-
cen könnennurnoch bis zum31.De-
zember 2008 steuerfrei veräußert
werden. Egal, ob die Police vor oder
nach der Zwölf-Jahresfrist verkauft
wird. Dies ändert sich mit der Ein-
führung der ab dem 1. Januar 2009
gültigen Abgeltungsteuer. Denn
dann gilt für Verträge mit einer
Laufzeit unter zwölf Jahren: Die Er-
träge aus dem Verkauf einer Versi-
cherungspolice, also die Differenz
zwischen Veräußerungserlös und
der Summeder bis dahin eingezahl-
ten Prämien, unterliegt dem pau-
schalen Steuersatz von 25 Prozent
plus Solidaritätszuschlag und gege-
benenfalls Kirchensteuer. Verträge
mit einer Laufzeit ab zwölf Jahren
bleiben auch weiterhin steuerfrei.
Wird die Versicherungspolice also
noch in diesem Jahr verkauft, blei-
bendie erzieltenErträge abgeltung-
steuerfrei.
Der Verkauf einer Police als Al-

ternative zur Kündigung lohnt sich
doppelt: Zum einen profitieren An-
leger von attraktiven Mehrerlösen.
Aufkäufer sind bereit, mehr zu be-

zahlen als dieVersicherung. EinBei-
spiel: Angenommen wird ein Rück-
gabewert von 100 000Euro.DieVer-
sicherung zieht 8 000Euro anKapi-
talertragsteuer und Solidaritätszu-
schlag ab. Der Erlös nach Steuern
beläuft sich somit auf 92 000 Euro.
WirdderVersicherungsvertrag ver-
kauft, sind professionelle Aufkäu-
fer bereit, bis zu fünf Prozent mehr
zu bezahlen. Bei einem Kaufpreis
von 105 000Euro ergibt sich einVor-
teil inHöhe von 13 000 Euro. Neben
deutschen Lebens- und Rentenver-
sicherungen werden auch britische
Policen aufgekauft. Hier muss der
Versicherungsnehmer die Erträge
mit seinem persönlichen Einkom-
mensteuersatz versteuern. Dabei
gilt: je höher der persönliche Ein-
kommensteuersatz, umso niedriger
der Erlös bei Kündigung der Versi-
cherungspolice. In Zahlen: Ange-

nommen wird ein Rückgabewert
von 100 000 Euro inklusive 20 000
Euro an Erträgen. Bei einem Ein-
kommensteuersatz von 30 Prozent
werden 6 000Euro an Steuern abge-
zogen und es ergibt sich ein Erlös in

Höhe von 94 000 Euro. Wird der
Versicherungsvertrag verkauft,
sind Aufkäufer auch hier bereit, bis
zu fünf Prozent mehr zu bezahlen.
Bei einem angenommenen Kauf-
preis von 98 000 Euro ergibt sich

ein Vorteil in Höhe von 4 000 Euro.
Zum anderen spricht die steuerli-
che Situation für einen Verkauf an-
stelle einer Kündigung. Bei einer
Kündigungmüssen die erzieltenEr-
träge nach aktuell geltendem Recht
in jedem Fall versteuert werden.
Vor Ablauf von zwölf Jahren sind
sie voll zu versteuern, nach Ablauf
von zwölf Jahren nur noch zur
Hälfte. Eine Ausnahme gilt für Ver-
träge, die vor 2005 abgeschlossen
wurden: Hier sind die Erträge nach
Ablauf von zwölf Jahren von Steu-
ern befreit. Im Gegensatz zur Kün-
digung sindbeimVerkauf derVersi-
cherungspolice die erzielten Er-
träge in diesem Jahr noch steuerfrei
– sowohl vor als auch nach Ablauf
der Zwölf-Jahresfrist.
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Verkaufen heißt die clevere Alternative
Lebensversicherungen zu kündigen, lohnt sich nicht – Anleger sollten noch bis zum Jahresende handeln

Scheidung:
Wer sich von
seiner Lebens-
versicherung
trennen will, er-
zielt bei einem
Verkauf höhere
Erlöse.Fo
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Steuervorteile rechtzeitig
sichern


